
Be k anntm ac hu ng  
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Siegener Straße" der Ortsgemeinde Eichelhardt 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Der Ortsgemeinderat Eichelhardt hat in seiner Sitzung am 07.12.2023 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 4 „Siegener Straße“ beschlossen. Der Geltungsbereich ergibt sich aus dem abgebildeten Übersichtsplan. 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Erweiterung einer ortansässigen Firma geschaffen werden. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im wirksamen Flächennutzungsplan der ehemaligen 
Verbandsgemeinde Altenkirchen überwiegend als gewerbliche Baufläche dargestellt. Die Fläche des 
derzeitigen Sportplatzes ist als Fläche für Sport- und Spielanlagen mit der Zweckbestimmung Sportanlagen 
dargestellt. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt die öffentliche 
Unterrichtung in der Zeit von 
 

Freitag, den 08.03.2024 bis einschließlich Montag, den 08.04.2024 
 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld, Zimmer 214, Rathausstraße 13, 
57610 Altenkirchen während der allgemeinen Dienststunden 
 
vormittags: montags - freitags   8.00 Uhr - 12.00 Uhr 
nachmittags: montags - dienstags 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 donnerstags 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass während dieser Zeit die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
besteht. 
 
Eine vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 02681 85-305 oder per E-Mail: 
bauleitplanung@vg-ak-ff.de wird empfohlen. 
 
Die Unterlagen können ab dem 08.03.2024 auch unter der folgenden Internetadresse 
eingesehen werden: 
https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/aktuell/bekanntmachungen 
 
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass Stellungnahmen zu dem Planentwurf während des Zeitraums der 
öffentlichen Unterrichtung schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindeverwaltung, 
57609  Altenkirchen oder per E-Mail an bauleitplanung@vg-ak-ff.de vorgebracht werden können. 
Stellungnahmen, die nicht fristgerecht abgegeben werden, können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.  
 
Eichelhardt, 22.02.2024 
 
Ortsgemeinde Eichelhardt 
 
gez. 
 
Rainer Zeuner 
Ortsbürgermeister 
 
  



 


